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"Zimmerflofer Kirsten" 
Ge t <Kirsten Zimrnerflcfer@brd.nrw de:.o 

Protokoll Diese Nachricht wurde weitergeleitet. -------------------------------------

Stadt Düsseldorf 

Bebauungsplan Nr. 01/008 Klosterstr./Oststr. 

Beteiligung gem. § 4 (2) i.V.m . § 13a BauGB 

Ihr Schreiben vom 15.07.2015; Az: 61/12-B-01/008 

Im Rahmen des o. g. Verfahrens haben Sie uns beteiligt und um Stellungnahme 
gebeten. 

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende 
Stellungnahme: 

Nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende 
Stellungnahme: 

Das Bauvorhaben liegt in der sogenannten Pufferzone des Anlagenschutzbereiches 
für Flugsicherungseinrichtungen gern. § 18a LuftVG. Störungen von 
Flugsicherungseinrichtungen werden durch Bebauung jedoch nicht erwartet. 

Baukrane oder ähnliche Bauhi!fsanlagen, die eine Höhe von 17 m über Grund 
überschreiten, sind dem Dezernat 26- Luftverkehr- gern. § 18a LuftVG 
anzuzeigen. Ansprechpartner für die Errichtung von Baukranen oder anderen 
Bauhilfsanlagen in Düsseldorf ist Herr Kader, 02111475-3785, 
herbert.kader@brd.nrw.de . 

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und der Bodenordnung 
(Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme: 

Nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) ergeht 
folgende Stellungnahme: 
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Gegen die o.g. Planung bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im 
Planungsgebiet meines Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler befinden, die im 
Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes stehen. 

Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmäler im Eigentums- oder Nutzungsrecht 
des Landes oder Bundes gegeben sind, empfehle ich -falls nicht bereits geschehen
den L VR -Amt für Denkmalpflege im Rheinland-, Pulheim und den L VR -Amt für 
Bodendenkmalpflege im Rheinland-, Bonn, sowie die zuständige kommunale 
Untere Denkmalbehörde zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange zu 
beteiligen. 

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) ergeht 
folgen de Stellungnahme: 

Nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende 
Stellungnahme : 

Nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht folgende 
Stellungnahme: 

Das o. g. Plangebiet liegt innerhalb des Luftreinhalteplangebiets " Luftreinhalteplan 

Düsseldorf 2013". 

Die Luftreinhaltepläne im Regierungsbezirk Düsseldorf sind auf der Hornepage der 

Bezirksregierung Düsseldorf unter: 

http://www.brd .nrw.de/umweltschutz/umweltzone luftreinhaltunq/Luftreinhaltepl ne. 
html abrufbar. 

Zur Verbesserung der Luftqualität sind im Kapitel 5 des Luftreinhalteplans 

Maßnahmen der Luftreinhalteplanung aufgeführt. Daher rege ich an im 

Bauleitplanverfahren die Luftreinhalteplanung zu thematisieren und zu prüfen, 

inwieweit die Maßnahmen im aktuellen Verfahren zum Tragen kommen und 

zielführend umgesetzt werden können. 

Die auf Grundlagbe der Planung durchzuführenden Bautätigkeiten sollten zur 

Vermeidung von weiteren staubförmigen Umweltbelastungen nach Maßgabe der 

Maßnah'T!e M 5165 (Staubmindernde Maßnahmen bei Baustellen) durchgeführt 

werden. Es wird daher angeregt die Verbindlichkeit der Maßnahme durch textliche 

Festsetzungen im Bebauungsplan zu fixieren. 


Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht folgende 
Stellun gnahme: 

Nicht beruhrt. 
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Sollten durch den Planentwurf die Aufgabenbereiche des Landschafts- und 
Naturschutzes, der Wasser- und Abfall wirtschaft und des Immissionsschutzes im 
Zuständ igkeitsbereich der Abteilung 5 (Umwelt, Dez. 51 - 54) der Bezirksregierung 
Düsseldorf nicht berührt sein, bitte ich Sie durch die zuständigen unteren 
Umweltbehörden o.g . Aufgabenbereiche prüfen und bewerten zu lassen. 

Ansprechpartner: 
• Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) 

Herr Kad er, Tel. 0211 /475-3785, Email : herbert.kader@brd.n rw .de 

• Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 

Herr Anders, Tel. o2 ·l 1/4 75-2844, Email : martin.anders@brd.nrw .de 

• Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) 

Herr Wucherpfe nnig, Tel. 021 1/475-9185, Email: 

christian.wucherpfennig@brd . nrw .de 


Hinweis: 
Diese Stellungnahme erfolgt im Zug e der Beteiligung der Bezirksregierung 
Düsseldorf als Träger öffe ntliche r Bela nge. Insofern wurden lediglich diejenigen 
Fachdezernate beteiligt, denen diese Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. 
Andere Dezernate I Sach geb iete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher 
nicht geprüft. 
Dies kann dazu füh ren d ass von der Bezirksreg ierung Düsseldorf z. B. in späteren 
Genehm igungs- oder Antragsverfahren a uch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht 
werden !<önnen , die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden . 

Im Auftrc.g 
gez. Kt r.S:t~-ö Z.vv.w.eYh?fel 

Bez irksregierung Düsseldorf 
Dezernat 53 - Immissionsschutz 
Cecilie nallee 2 
40474 Düsseldorf 

Tel. : 021 1 I 475 -9344 
Mail : kir~tt n.zimmerhofer@brd .nrw .de 
Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung: 
http ://www.brd .nrw .de/wirueberuns/TOEB/TOEB .html 
und 
http://vmw .brd. nrw .de/wirueberu ns/ PDF/Koordinierung von Stellungnahmen Gewu 
enschte -Form-·der-Unterlagen.pdf 
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